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Kreisverwaltung erhält 7 Millionen Euro für  
Erweiterung des Dienstgebäudes in Wittlich

Innenminister Michael Ebling 
hat dem Landrat des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich, 
Gregor Eibes, einen Förder-
bescheid aus dem rheinland-
pfälzischen Investitionsstock 
in Höhe von 7 Millionen Euro 
überreicht. Gefördert wird die 
Erweiterung des Dienstgebäu-
des der Kreisverwaltung in 
Wittlich.
„Der Landkreis Bernka-
stel-Wittlich möchte die 
Fördermittel unter anderem 
für einen fünfgeschossigen 
Anbau an das Kreishaus in der 
Kurfürstenstraße in Wittlich 
verwenden. Durch den An-
bau sollen vor allem zusätz-
liche Büroflächen entstehen. 
Außerdem sind weitere Be-
sprechungs- und Sozialräume, 
Sanitäranlagen sowie Tech-
nik- und Verkehrsflächen ge-
plant. Der Neubau leistet da-
mit einen wichtigen Beitrag 
zu einer modernen und lei-

Innenminister Michael Ebling (r.) und Landrat, Gregor Eibes (l.) 
bei der Bescheidübergabe in Wittlich.

rungen an eine moderne Ver-
waltung gerecht zu werden. 
Gleichzeitig verbessern wir die 
Arbeitsbedingungen für un-
sere Mitarbeitenden erheb-
lich. Eine funktionale und gut 
ausgestattete Verwaltung ist 
wichtig, um den Bürgerinnen 
und Bürgern unseres Land-
kreises auch weiterhin einen 

effizienten und bürgernahen 
Service bieten zu können. Ich 
danke dem Land für die groß-
zügige Unterstützung, die es 
uns ermöglicht, dieses wich-
tige Projekt umzusetzen.“ Die 
Gesamtsumme des Baupro-
jektes beträgt rund 12 Milli-
onen Euro, der Baubeginn ist 
für Herbst 2025 geplant. 

stungsfähigen öffentlichen 
Verwaltung. Die Maßnahme 
soll die Kreisverwaltung als 
Arbeitgeber noch attraktiver 
machen und die kommunale 
Infrastruktur im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich langfristig 
stärken“, erläuterte Innenmi-
nister Michael Ebling.
Im angrenzenden, bereits be-
stehenden Kreisverwaltungs-
gebäude sind ebenfalls einige 
Baumaßnahmen vorgesehen. 
Dort sollen unter anderem der 
Aufzug und die Sanitäranlagen 
saniert und die Sozial- und Ar-
chivräume im Untergeschoss 
umgebaut werden.
Auch Landrat Gregor Eibes 
betonte die Bedeutung der 
Förderung: „Diese Investiti-
on ist ein wichtiger Schritt für 
die Zukunftsfähigkeit unserer 
Kreisverwaltung. Mit der Er-
weiterung schaffen wir drin-
gend benötigte Kapazitäten, 
um den wachsenden Anforde-

Hecken und Gehölzschnitt nur noch diesen Monat zulässig
Hecken und Bäume bieten ei-
nen Lebensraum für Singvö-
gel, Insekten, Käfer und Klein-
säuger. Ist eine Rodung oder 
ein Pflegeschnitt von Bäu-
men oder Gehölzen erforder-
lich, so ist der Brutvogelschutz 
zu beachten. Nach dem Na-
turschutzgesetz dürfen Bäu-
me, Hecken oder Gebüsche 
im Außenbereich nur vom 1. 
Oktober bis zum 28. Februar 
gerodet, ab- oder zurückge-
schnitten werden. Bäume in 
Wäldern, auf Kurzumtriebs-
plantagen und gärtnerisch 
genutzten Flächen sowie 

pflegende Formschnitte zur 
Gewährleistung der Verkehrs-
sicherheit, sind von diesem 
Verbot nicht betroffen. Jedoch 
ist dann der Lebensstätten-
schutz zu beachten, wodurch 
vor Beginn der Arbeiten He-
cken und Gebüsche gründlich 
auf Nester, Vogelbrut, Fleder-
maushöhlen oder sonstige Le-
bensstätten geschützter Tiere 
zu untersuchen sind. Ist dies 
der Fall, müssen die Schnitt-
maßnahmen auf die Zeit nach 
der Vegetationsperiode ver-
schoben werden.
Verstöße können mit einer 

Geldbuße geahndet werden. 
Bei Naturdenkmalen liegt die 
Verkehrssicherungspflicht 
beim jeweiligen Eigentümer. 
Hier ist für das Fällen oder 
Zurückschneiden immer eine 
Abstimmung und eine Geneh-
migung der Unteren Natur-
schutzbehörde erforderlich. 
Aber auch bei nicht als Natur-
denkmal geschützten Bäumen 
kann eine naturschutzrecht-
liche Genehmigungspflicht 
in Betracht kommen, etwa 
bei Einzelbäumen mit land-
schaftsbild- oder ortbildprä-
gender Wirkung oder be-

sonderer Bedeutung für den 
Naturhaushalt.
Das Nachbarrecht Rheinland-
Pfalz enthält u.a. auch Rege-
lungen zu den Grenzabstän-
den für Pflanzen. Hierauf ist 
insbesondere bei Anpflan-
zungen zu achten, damit spä-
tere Probleme hinsichtlich der 
Grenzabstände zum Nach-
bargrundstück vermieden 
werden. Eine Broschüre zum 
Thema Nachbarschaftsrecht 
finden Interessierte unter ht-
tps://jm.rlp.de/fileadmin/05/
Publikationen/Broschueren/
Nachbarrecht.pdf.
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Aktuell informiert!
Folgt uns auf Facebook 
und Instagram
@kvbkswil

Öff entliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen
Diese öff entlichen Bekanntmachungen  und Ausschreibungen fi nden Sie auch im Internet unter htt ps://www.bernkastel-witt lich.de/kreisverwaltung/

oeff entliche-bekanntmachungen/ bzw. htt ps://www.bernkastel-witt lich.de/kreisverwaltung/vergaben/.

Öff entliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öff entlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Witt lich, jeweils in den aktuell 
gülti gen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichti gt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Witt lich, Fachbereich 12 – 
Jugend und Familie, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Witt lich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürft ige Entscheidung ge-
troff en hat.
Betroff ene/r: Krzysztof Ignacy Gora
letzte bekannte Anschrift : 54518 
Kesten, Paulinstraße 8
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 16.01.2025, Az.: 12-40-N-
008607
Das Schrift stück kann von der/dem 
Betroff enen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächti gten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, 
Fachbereich 12 – Jugend und Familie, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Witt lich, 
eingesehen werden. Durch die öf-
fentliche Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. Die Entschei-
dung gilt als zugestellt, wenn seit dem 
Tag dieser Bekanntmachung zwei Wo-
chen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft , wenn 
der/die Betroff ene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 
schrift lich oder zur Niederschrift  bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt -
lich Widerspruch einlegt.

Witt lich, 27.01.2025
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich
Fachbereich 12 – Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16
54516 Witt lich
Im Auft rag
gez. Heiko Basti an

Öff entliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öff entlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Witt lich, jeweils in den aktuell 
gülti gen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichti gt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Witt lich, Fachbereich 12 – 
Jugend und Familie, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Witt lich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürft ige Entscheidung ge-
troff en hat.
Betroff ene/r: Tarik Lati f Ibrahim, geb. 
11.07.1973

letzte bekannte Anschrift : unbekannt 
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 22.01.2025, Az.: 12-46-B-
008540-008542
Das Schrift stück kann von der/dem 
Betroff enen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächti gten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, 
Fachbereich 12 – Jugend und Familie, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Witt lich, 
eingesehen werden. Durch die öf-
fentliche Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. Die Entschei-
dung gilt als zugestellt, wenn seit dem 
Tag dieser Bekanntmachung zwei Wo-
chen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft , wenn 
der/die Betroff ene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 
schrift lich oder zur Niederschrift  bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt -
lich Widerspruch einlegt.

Witt lich, 27.01.2025
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich
Fachbereich 12 – Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16
54516 Witt lich
Im Auft rag
gez. Manuela Neithöfer

Öff entliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öff entlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Witt lich, jeweils in den aktuell 
gülti gen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichti gt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Witt lich, Fachbereich 12 – 
Jugend und Familie, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Witt lich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürft ige Entscheidung ge-
troff en hat.
Betroff ene/r: Marcel Landmesser
letzte bekannte Anschrift : 35606 
Solms, Braunfelser Straße 24
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 20.01.2025, Az.: 12-40-T-
006096
Das Schrift stück kann von der/dem 
Betroff enen oder von einer durch 
sie/ihn bevollmächti gten Person bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt -
lich,  Fachbereich 12 – Jugend und 
Familie, Kurfürstenstraße 16, 54516 
Witt lich, eingesehen werden. Durch 
die öff entliche Zustellung werden Fri-
sten in Gang gesetzt, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen. Die Ent-
scheidung gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag dieser Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft , wenn 
der/die Betroff ene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 

schrift lich oder zur Niederschrift  bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt -
lich Widerspruch einlegt.

Witt lich, 27.01.2025
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich
Fachbereich 12 – Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16
54516 Witt lich
Im Auft rag
gez. Heiko Basti an

Öff entliche Ausschreibung nach VOB 
/A (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Witt lich be-
absichti gt, einen Auft rag über Elek-
troarbeiten (Steuerung Raff stores/ 
L-W-Pumpe Sporthalle) an der Lieser-
talschule Witt lich zu vergeben. Sub-
missionstermin ist der 26.02.2025, 
11:00 Uhr. Der detaillierte Langtext 
der öff entlichen Ausschreibung kann 
im Internet unter htt ps://www.bern-
kastel-wittlich.de/kreisverwaltung/
vergaben/  abgerufen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, 
30.01.2025
Im Auft rag: Andreas Müller

Öff entliche Ausschreibung nach VOB 
/A (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Witt lich be-

absichti gt, einen Auft rag über Luft -
Wärme-Pumpenheizung mit Ne-
benarbeiten und Demontage in der 
Sporthalle der Liesertalschule Witt lich 
zu vergeben. Submissionstermin ist 
der 26.02.2025, 11:10 Uhr. Der detail-
lierte Langtext der öff entlichen Aus-
schreibung kann im Internet unter 
https://www.bernkastel-wittlich.de/
kreisverwaltung/vergaben/  abgeru-
fen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, 
30.01.2025
Im Auft rag: Andreas Müller

Öff entliche Ausschreib ung nach 
UVgO (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Witt lich be-
absichti gt, einen Auft rag über eine 
Einzelpersonenbeförderung täglich 
von Bett enfeld nach Maria Grünew-
ald (Witt lich) und zurück zu vergeben. 
Submissionstermin ist der 19.02.2025, 
11:00 Uhr. Der detaillierte Langtext 
der öff entlichen Ausschreibung kann 
im Internet unter htt ps://www.bern-
kastel-wittlich.de/kreisverwaltung/
vergaben/  abgerufen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, 
30.01.2025
Im Auft rag: Andreas Müller

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE
================================================================
Wengerohr In der Aspel Landwirtschaft sfl äche 0,9341 ha
Dhron Unter dem Habeinerpfad Landwirtschaft sfl äche 0,2767 ha
Burg Vor Feller Landwirtschaft sfl äche 0,1378 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaft sbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Witt lich, bis spätestens 14.02.2025 schrift lich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Niklas Braun (Telefon: 06571 14-2418, E-Mail: Niklas.Braun@Bernka-
stel-Witt lich.de) oder Silvia Streit (Telefon: 06571 14-2415, E-Mail: Silvia.Streit@
Bernkastel-Witt lich.de)
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Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich als kundenorien-
ti ert, innovati v und wirtschaft lich handelndes Dienstleis-
tungsunternehmen bietet folgende Stelle an:

Fachinformati ker (m/w/d)
für die Betreuung der kreiseigenen Schulen

- Vollzeit, EG 8 TVöD, unbefristet -

Lehrkraft  für Gitarre (m/w/d)
- 30 Unterrichtsstunden inkl. Ferienüberhang, EG 9b TVöD -
- Bei entsprechender Nachfrage ist das Unterrichtsdeputat 

erweiterbar -

Die vollständigen Stellenausschreibungen fi n-
den Sie unter www.stellen.bernkastel-witt lich.
de. Bitt e nutzen Sie für Ihre Bewerbung aus-
schließlich das Bewerberportal.

Über Jahrzehnte waren sie 
ehrenamtlich akti v. Nun ehr-
te Ministerpräsident Alexan-
der Schweitzer die Kinhei-
mer Bürger Wilfried Servati us 
und Karl-Helmut Kaufmann 
mit der Ehrennadel des Lan-
des Rheinland-Pfalz. Landrat 
Gregor Eibes überreichte die 
Auszeichnungen in einer Fei-
erstunde im Witt licher Kreis-
haus. Landrat Eibes würdigte 
die Leistungen der beiden und 
dankte ihnen für ihren uner-
müdlichen Einsatz für die Bür-
gerinnen und Bürger. „Was sie 
in vielen Jahren ehrenamtlich 
geleistet haben, verdient un-
sere Anerkennung und Hoch-
achtung”, lobte der Landrat 
die Geehrten.
Wilfried Servati us wurde für 
sein jahrzehntelanges kom-
munalpoliti sches und ehren-
amtliches Engagement geehrt. 
Seit 1974 ist er kommunal-
politi sch akti v, zunächst als 
Mitglied des Gemeinderats 
Kinheim und verschiedener 
Ausschüsse, später als er-
ster Beigeordneter der Orts-
gemeinde Kinheim sowie als 
Mitglied im Verbandsgemein-
derat Kröv-Bausendorf. 
Darüber hinaus engagierte 
er sich von 2015 bis 2021 im 
Pfarrgemeinderat Kinheim 
und in der Verbandsvertre-
tung der Pfarreiengemein-
schaft  Mitt lere Mosel. Seit 
2015 versieht er den Kollek-
ten-Dienst in der Pfarrei St. 
Marti n in Kinheim und war 
zwischen 2021 und 2023 in-
tensiv an der Spendenwer-
bung zur Sanierung der dor-
ti gen Orgel beteiligt. Seit 2003 
ist er zudem akti ver Sänger 
und Vorsitzender des Kirchen-
chors Kröv-Kinheim. 
Berufl ich war Wilfried Ser-

vati us 40 Jahre lang im Kreis-
bauern- und Winzerverband 
in Witt lich täti g, davon über 
zwei Jahrzehnte als Geschäft s-
führer, wobei er sich beson-
ders für die Belange der Bau-
ern und Winzer einsetzte. Er 
kämpft e für positi ve Ände-
rungen im Weinrecht, orga-
nisierte bereits in den 1980er 
Jahren Protestkundgebungen 
und leitete den Berufswett -
bewerb der Landjugend mit. 
Sein Einsatz wurde stets von 
Aufrichti gkeit, Menschlichkeit 
und Fachwissen geprägt, was 
ihm hohe Wertschätzung ein-
brachte.
Karl-Helmut Kaufmann erhielt 
die Auszeichnung für sein be-
eindruckendes musikalisches 
Engagement, das er bereits 
1950 begann. Seitdem ist er 
akti ver Musiker und Ehren-
dirigent und hatt e von 1961 
bis 2012 verschiedene Funk-
ti onen im Vorstand der Win-
zerkapelle Kinheim inne. Be-
sonders widmete er sich der 

Ehrennadel des Landes für Wilfried Servati us 
und Karl-Helmut Kaufmann aus Kinheim

Verantwortlich für den Inhalt der Kreisnachrichten:

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich

Postf ach 1420, 54504 Witt lich

Ansprechpartner: 

Mike-D. Winter, Tel.: 06571 14-2205

E-Mail: Kreisnachrichten@Bernkastel-Witt lich.de

musikalischen Ausbildung 
des Nachwuchses, sowohl in-
nerhalb der Kapelle als auch 
als Ausbilder an der Kreismu-
sikschule. Von 1967 bis 2010 
leitete er 43 Jahre lang die 
Stammkapelle Kinheim und 
war sogar 51 Jahre lang Diri-
gent der Jugendkapelle. Sein 

Leitspruch „Jugend ist Zu-
kunft “ begleitete ihn durch 
seine gesamte Täti gkeit, und 
die heuti ge Größe der Win-
zerkapelle Kinheim mit über 
60 akti ven Musikerinnen und 
Musikern ist zu großen Teilen 
seinem unermüdlichen Ein-
satz zu verdanken.

Landrat Gregor Eibes (rechts) überreichte die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz an Wilfried 
Servati us (Mitt e rechts) und Karl-Helmut Kaufmann (Mitt e links).
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Gratulation an die Gewinnerklassen des Lesesommers 2024. Als 
Belohnung für die fleißige Teilnahme wurden alle Kinder von 
der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich zu einer Son-
dervorstellung in den Wittlicher Kinopalast eingeladen. Zu se-
hen gab es die Filme „Die Heinzels 2“ und „Woodwalkers“. Fol-
gende Klassen gehören zu den Preisträgern: Grundschulen Dreis 
4, Hetzerath 2b, Bombogen 4a, Altrich 3 sowie Peter-Wust-Gym-
nasium 5a,b,d ; Cusanus-Gymnasium 6b, IGS Salmtal 6c und 
Kurfürst-Balduin-Realschule 5d.

Gewinnerklassen des  
Lesesommers 2024

Die Vertragsnaturschutzbera-
tung und Untere Naturschutz-
behörde des Landkreis Bern-
kastel-Wittlich veranstaltet 
zusammen mit der Ortsge-
meinde Salmtal einen ganztä-
gigen Grundkurs zum Schnitt 
von Obstbäumen. 
Anwendungen aus dem Obst-
anlagenbau sind in Streuobst-
wiesen, kommunalen Bäu-
men und in Privatgärten fehl 
am Platz. Ziel ist es extreme 
Schnittmaßnahmen, die ei-
nen extremen Austrieb und 
somit notwendige große Ein-
griffe mit negativen Folgen 
für die Lebensdauer der Bäu-
me und viel Folgearbeit be-
inhalten, zu verhindern. Die-
ser Schnittkurs zeigt, wie ein 
Obstbaum einfach und natur-
gemäß, baumschonend ge-
schnitten werden kann, ohne 
dass in mehreren Jahren der 
falsche Eingriff wieder gerade 

Tageskurs für  
Obstbaumschnitt in Salmtal

gebogen werden muss. Der 
Kurs vermittelt die Grundge-
setze der Baumphysiologie 
und die wichtigsten Schnitt-
gesetze und deren Umset-
zung. Die Veranstaltung glie-
dert sich in einen Theorieteil 
am Vormittag und einen Pra-
xisteil am Nachmittag. Auf 
die unterschiedlichen Schnitt-
zeiten, Schnittmaßnahmen 
und Erfordernisse der ver-
schiedenen Obstarten und 
Sorten wird eingegangen. 
Der Kurs findet am Samstag, 
den 22. März 2025 von 9 bis 
circa 16 Uhr in Salmtal statt. 
Die Kosten betragen 25 Euro 
(inklusive Mittagessen) pro 
Person. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 25 Personen begrenzt. 
Für die Teilnahme ist eine An-
meldung bis zum 28. Febru-
ar 2025 unter 06571 14-2420 
oder Andreas.Esch@Bernka-
stel-Wittlich.de erforderlich.

Die Geburt eines Kindes ist für 
alle Eltern ein besonderes Er-
eignis. Eng verbunden mit der 
Geburt ist die Beantragung 
von Elterngeld. Dieses gleicht 
fehlendes Einkommen teilwei-
se aus, wenn Eltern ihr Kind 
nach der Geburt betreuen. Es 
sichert die wirtschaftliche Exi-
stenz der Familien und hilft 
Familie und Beruf besser zu 
vereinbaren. Mit dem neu-
en Angebot ElterngeldDigital 
kann Elterngeld nun auch mit 

Elterngeld online  
beantragen

elektronischer Unterstützung 
online beantragt werden. 
Die Antragstellung ist unter 
www.elterngeld-digital.de 
möglich. Ein digitaler Antrag- 
assistent hilft beim Ausfüllen. 
Der ausgefüllte Antrag muss 
ausgedruckt und unterschrie-
ben und mit den Unterlagen 
(zum Beispiel Gehaltsnach-
weisen) per Post an die Eltern-
geldstelle bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich 
geschickt werden.


